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Glossar 

A Bewertungskriterium der Gebietsbeurteilung aus dem Standard-

datenbogen, Buchstabe A steht für hervorragender Wert bzw. 

Population (beinahe) isoliert 

Anhang II  EU-weit g¿ltige Liste der ĂArten von gemeinschaftlichem Interesse, f¿r 

deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden 

m¿ssen.ñ Bestandteil der FFH-RL 

Anhang IV EU-weit g¿ltige Liste Ăstreng zu sch¿tzender Arten von 

gemeinschaftlichem Interesseñ. Bestandteil der FFH-RL 

B Bewertungskriterium der Gebietsbeurteilung aus dem Standard-

datenbogen, Buchstabe B steht für guter Wert bzw. Population nicht 

isoliert, aber am Rand des Verbreitungsgebietes 

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz in der derzeit gültigen Fassung vom 

13. Oktober 2016. 

C Bewertungskriterium der Gebietsbeurteilung aus dem Standard-

datenbogen, Buchstabe C steht für durchschnittlicher/beschränkter 

Wert bzw. Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten 

Verbreitungsgebietes  

CEF-Maßnahme MaÇnahme zum Erhalt der Ăcontinous ecological functionality. 

Sonderform der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme zur Erhaltung 

der ökologischen Funktion einer von einem Eingriff oder Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte im räumlichen 

Zusammenhang 

ENL Programm zur Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung von Natur 

und Landschaft (Richtlinie des Thüringer Ministeriums für 

Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt vom 11.11.2015) 

FFH-Gebiet Besonderes Schutzgebiet im Sinne der FFH-Richtlinie 

FFH-RL Fauna-Flora-Habitat Richtlinie der EU (Richtlinie 92/43/EWG; EU-

Amtsblatt L 206/7 vom 22.07.1992) zur Erhaltung der wildlebenden 

Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensräume 

GGB Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung, deutsche Übersetzung des 

Begriffes SCI (Site of Community importance). Die EU-Mitgliedstaaten 

sind verpflichtet, bis 2013 die SCI als besondere Schutzgebiete (SAC 

= Special Area of Conservation) auszuweisen. 

LRT Lebensraumtyp des Anhangs I der FFH-RL 

NALAP Programm zur Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege in Thüringen (Richtlinie des Thüringer Ministeriums 

für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt vom 01.09.2017) 
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Natura 2000 Europäisches Schutzgebietsnetz zur Erhaltung von Lebensräumen 

und Arten von Europäischer Bedeutung. Umgesetzt wird dieses Netz 

maßgeblich über FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie der EU 

pSCI proposed Sites of Community Importance, von den Ländern 

erarbeitete FFH-Gebietsvorschläge für das Netz Natura 2000 

SCI vgl. GGB 

SDB Standarddatenbogen. (Form- und Datenblatt zur Übermittlung von 

kennzeichnenden Daten eines FFH-Gebietes an die EU) 

SPA Special Protected Area (= ĂBesonderes Schutzgebietñ im Sinne der 

Vogelschutzrichtlinie) 

ThürNatG Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft 

ThürNEzVO Thüringer Natura 2000-Erhaltungsziele-Verordnung ï ThürNEzVO,  

TLUG Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 

TK25 Topographische Karte im Maßstab 1. 25 000 

VILM Kriterien Benannt nach dem Ort ihrer Aufstellung (der Ostseeinsel Vilm) 

definieren die VILM-Kriterien die bundesweit einheitliche 

Vorgehensweise beim bundesweiten Mausohrmonitoring 

VS-RL Europäische Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG vom 

02.04.1979) über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
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1 Rechtlicher und organisatorischer Rahmen der Natura 2000-Ma-
nagementplanung 

1.1 Rechtlicher Rahmen 

Hauptziel der FFH-Richtlinie ist der Schutz der biologischen Vielfalt. Für die aus europäischer 

Sicht bedrohten Lebensräume nach Anhang I und Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

(FFH-RL) sowie den Vogelarten der EU-Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) sind durch die 

EU-Mitgliedstaaten besondere Schutzgebiete (FFH- und Vogelschutzgebiete) auszuweisen. 

Die FFH-Gebiete bilden mit den Vogelschutzgebieten (SPA) das kohärente ökologische Netz 

ĂNatura 2000ñ. 

Das FFH-Gebiet ĂFledermauswochenstuben Kleingölitzñ (DE 5332-302) wurde im Juni 2004 

durch das Thüringer Umweltministerium als FFH-Gebiet vorgeschlagen und über das 

Bundesumweltministerium an die EU-Kommission gemeldet. Mit der Aufnahme in die Liste 

von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen 

Region erfolgte im November 2007 die Bestätigung durch die EU-Kommission (Amtsblatt der 

Europäischen Union - EG Nr. L 12/383 vom 13. November 2007).  

Nach Art. 6 Abs. 1 FFH-RL müssen für die Arten und Lebensraumtypen in den FFH-Gebieten 

durch die Mitgliedsstaaten die notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung oder 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes festgelegt werden. Dies geschieht in 

der Regel in Form von Managementplänen. Gemäß des Natura 2000-Erlasses des Thüringer 

Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN 2015) erfolgt die 

FFH-Managementplanung in Thüringen nach einem modularen Prinzip in zwei Fachbeiträgen: 

Die Offenlandanteile und die im Wald liegenden Flächen mit Offenland-Lebensraumtypen 

(z. B. Gewässer, Felsbildungen) bzw. Habitate von Anhang II-Arten des Offenlandes werden 

im Fachbeitrag (FB) Offenland bearbeitet. Für die Erstellung des FB Offenland liegt die 

Federführung bei der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG). Die 

Waldflächen der FFH-Gebiete werden im FB Wald geplant. Die Federführung hierfür liegt beim 

Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum (FFK) von ThüringenForst in Gotha. 

Der Managementplan ist behördenverbindlich. Für die Flächeneigentümer und 

Nutzungsberechtigten hat er keine rechtsverbindliche Wirkung, sondern empfehlenden bzw. 

informativen Charakter (TMLFUN 2015). 

Die europarechtliche Grundlage für die Managementplanung sind Art. 6 Abs. 1 der 

FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992, zuletzt geändert durch die 

Richtlinie 13/17/EU des Rates vom 3. Mai 2013) sowie Art. 3 Abs. 2 und Art. 4 der 

EG-Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 in der 
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kodifizierten Fassung der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten). 

Auf Bundesebene erfolgt die Umsetzung des europarechtlichen Rahmens durch das 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG ï Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 

29. Juli 2009, zuletzt geändert am 13. Oktober 2016) (BGBl. I S. 2258). In den §§ 31 ï 38 des 

BNatSchG ist der Aufbau des Europªischen ºkologischen Netzes ĂNatura 2000ñ geregelt, 

wobei die Umsetzung der Verpflichtungen (Auswahl der Gebiete, Formulierung von 

Erhaltungszielen, Aufstellung von Managementplänen) den Ländern übertragen wird. 

Die rechtliche Umsetzung in Thüringen erfolgt durch das Thüringer Gesetz für Natur und 

Landschaft (ThürNatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. August 2006 (GVBl. S. 

421), zuletzt geändert durch § 26a vom 15. Juli 2015 (GVBl. S. 113) sowie die Verordnung zur 

Festsetzung von natürlichen Lebensräumen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

sowie von Europäischen Vogelarten nach § 26 Abs. 3a und § 26a Abs. 2 des Thüringer 

Gesetzes für Natur und Landschaft (Thüringer Natura 2000-Erhaltungsziele-Verordnung ï 

ThürNEzVO) vom 29. Mai 2008. 

Für die Verwaltung bindend sind zusätzlich die Hinweise zur Umsetzung des Europäischen 

Schutzgebietsnetzes ĂNatura 2000ñ in Th¿ringen in der Fassung vom 04.12.2014 

[Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und 

Naturschutz (Az.: 56-41462)] (ThürStAnz. 1/2015, S. 47ff). 

1.2 Grundsätze der Managementplanung 

Der FB Offenland als Teil des Managementplans für das FFH-Gebiet 

ĂFledermauswochenstuben Kleingölitzñ bezieht sich ausschließlich auf dessen 

Offenlandflächen im Sinne von Nicht-Wald-Flächen. Er dient der Erfassung von 

Lebensraumtypen des Anhangs I und von Arten des Anhangs II der FFH-RL, der Bewertung 

ihrer Erhaltungszustände und der Ableitung notwendiger Maßnahmen. Planungsrelevant sind 

sowohl die LRT- und LRT-Entwicklungsflächen als auch die Habitat- und 

Habitatentwicklungsflächen von Anhang-II-Arten sowie ggf. weitere Maßnahmenflächen (z. B. 

Verbund- und Pufferflächen). Für Arten des Anhangs IV der FFH-RL und andere besonders 

wertgebende Arten erfolgt keine spezielle Maßnahmenplanung, ihre Vorkommen sollen jedoch 

durch die Planungen für LRT und Anhang-II-Arten gefördert werden. 

Generell sind die Umsetzungsmöglichkeiten von Maßnahmen zu prüfen und die dafür in Frage 

kommenden Akteure sollen benannt werden. Nach Erarbeitung der Maßnahmenvorschläge 

hat das bearbeitende Büro diese mit den Nutzungsinteressen im Gebiet abzugleichen. Die 

dazu notwendigen Abstimmungsgespräche mit den Landnutzern und sonstigen Betroffenen 

werden durch das Büro vorbereitet und eigenverantwortlich (im Einzelfall unter Beteiligung der 
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TLUG und ggf. des Landwirtschaftsamtes) durchgeführt. Die Abstimmungsergebnisse zu den 

geplanten Maßnahmen sind hinsichtlich der Nutzungsberechtigten und deren Aussagen 

ausreichend detailliert darzustellen. 

Auftretende Konflikte zwischen Naturschutzzielen und Nutzungsinteressen müssen im 

Rahmen der Planerstellung herausgearbeitet, Lösungsvorschläge entwickelt und ggf. als 

verbliebenes Konfliktpotenzial dargestellt werden. Der FB Offenland enthält im Ergebnis ein 

mit den Nutzerinteressen und Behörden abgestimmtes, nachvollziehbar abgewogenes, 

anwendbares Maßnahmenkonzept, das von den jeweils zuständigen Institutionen, Behörden 

und Akteuren i. d. R. ohne großen zusätzlichen planerischen Aufwand kurz-, mittel- oder 

langfristig (unter Anwendung unterschiedlicher Förderprogramme bzw. Finanzierungen) 

realisiert werden kann. Der Planungshorizont beträgt ca. 10 Jahre. 

1.3 Organisation 

Mit der Erarbeitung des Fachbeitrages Offenland für das FFH-Gebiet Nr. 5233-302 (F21b) 

wurde die Stiftung FLEDERMAUS von der TLUG im April 2016 beauftragt. Der 

Bearbeitungszeitraum lag zwischen April 2016 und September 2018. Auf eine öffentliche 

Bekanntmachung der Planung bei Beginn wurde nach Rücksprache verzichtet. Im Zuge der 

Erfassungen erfolgte die Einbindung der jeweils betroffenen Behörden, Institutionen, 

Eigentümer, Nutzer und Quartierbetreuer. Es erfolgten keine konstituierenden Sitzungen einer 

projektbegleitenden Arbeitsgruppe (PAG), die Einbindung der jeweiligen Akteure fand in 

Einzelgesprächen bzw. Einzelabfragen statt. Im Anschluss an die Erstellung der 

Managementpläne findet im Oktober 2018 eine öffentliche Vorstellung aller neu erstellten 

Managementpläne mit der Gelegenheit zur Stellungnahme statt. 

1.4. Allgemeines 

Der vorliegende Managementplan stellt kein abgeschlossenes Dokument dar. Um gemäß 

Art. 1 Abs. a) FFH-RL einen günstigen Erhaltungszustand des Gebietes bzw. der Arten zu 

gewährleisten, bedarf es einer fortlaufenden Überprüfung der Grundlagen (z.B. Monitoring, 

Erfolgskontrolle, Gebietsbetreuung). Der Managementplan ist also regelmäßig fortzuschreiben 

und den aktuellen fachlichen Erfordernissen anzupassen. Sollten Entwicklungen oder 

Veränderungen festgestellt werden, die zu erheblichen Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele führen (können), so müssen die Planinhalte schnellstmöglich geprüft bzw. 

entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 
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1.4.1 Standarddatenbogen und Erhaltungsziele 

Der Standarddatenbogen (im Folgenden als ĂSDBñ bezeichnet) stellt die offizielle 

Gebietsbeschreibung des FFH-Gebietes für die EU-Kommission dar. Er enthält u.a. folgende 

wesentlichen Angaben zum Gebiet: 

Datum der Erstellung: Mai 2004 

Datum der Aktualisierung: Mai 2017 

Arten, die in Anhang II aufgeführt sind und ihre Beurteilung 

¶ Die Mopsfledermaus ist mit einer Individuenzahl von 30 (Stand 2002/2006) aufgeführt. 
Der Gesamtzustand der Mopsfledermaus wird mit B bewertet (Population: C, 
Erhaltung: B, Isolierung: C). Die Mopsfledermaus nutz das Einzelobjekt F21b 
Trafostation Kleingölitz (Artenschutzturm). 

¶ Ebenfalls im SDB aufgeführt ist die Kleine Hufeisennase ist mit einer Individuenzahl 
von 52 (Stand 2017) aufgeführt. Der Gesamtzustand der Kleinen Hufeisennase wird 
mit B bewertet (Population: B, Erhaltung: B, Isolierung: B). Die Kleine Hufeisennase 
nutzt den Dachboden der Kirche als Wochenstubenquartier (Einzelobjekt F21a). 

Gebietsmerkmale  

¶ Wochenstubenquartiere der Kleinen Hufeisennase in Dachboden und Turm der Kirche, 
Wochenstube der Mopsfledermaus am ĂArtenschutzturm. Jagdgebiete in direkter 
Nähe, funktionaler Zusammenhang zum pSCI 5333-301 (Schwarzatal) und 5233-304 
(Muschelkalk-Landschaft westlich Rudolstadt). 

Bedeutung 

¶ Wochenstube der Kleinen Hufeisennase (bis zu 42 Tiere) als Mutterkolonie 
zugehöriger kleinerer Quartiere, beständige Wochenstube der Mopsfledermaus (bis zu 
30 Tiere), beide von bundesweiter Bedeutung, funktionale Bedeutung für umliegende 
pSCI 

Erhaltungsziel/Aussagen zum Gebietsmanagement 

¶ Sicherung dauerhaft günstiger Bedingungen für die vorkommenden Fledermausarten 
durch Erhaltung wesentlicher Quartiereigenschaften und Teilhabitate der Umgebung 

Auswertet wurde der Standarddatenbogen mit dem Datenstand vom Mai 2017.  

1.4.2 Thüringer Natura 2000-Erhaltungsziele-Verordnung 

Standarddatenbogen und ThürNEzVO sind in weiten Teilen deckungsgleich, haben jedoch 

unterschiedliche Rechtsqualitäten. Der Standarddatenbogen dient dem 



Managementplan  FFH-Objekt 5233-302  Trafostation Kleingölitz 

 

11 

Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaat und der EU-Kommission. Er hat damit 

Verbindlichkeit für die Behörden des Freistaates und ist somit u.a. bei 

Verträglichkeitsprüfungen zu berücksichtigen. Die ThürNEzVO bindet darüber hinaus 

jedermann und untersetzt so das Verschlechterungsverbot des § 26 a ThürNatG gegenüber 

Dritten. 

Angaben aus der ThürNEzVO (Stand: Mai 2008)  

¶ Erhaltungsziel Arten: Mopsfledermaus, Kleine Hufeisennase 

Die Kleine Hufeisennase nutzt das Einzelobjekt F 21 a Kirche Kleingölitz (Artenschutzturm) 

und stellt somit für das Einzelobjekt F 21 b Trafostation Kleingölitz kein Erhaltungsziel dar. 

1.4.3 FFH-Objekt 

Im Gegensatz zu den flächenscharf begrenzten FFH-Gebieten sind die so genannten 

FFH-Objekte, an welche die gleichen gesetzlichen Anforderungen wie an die Gebiete zu 

stellen sind, vom Freistaat Thüringen als (flächenlose) Punkte gemeldet worden. Es ist darauf 

hinzuweisen, dass die ºkologischen Erfordernisse, die im Gesetz mit dem Begriff ĂHabitat der 

Artenñ umschrieben werden, über das benannte Objekt hinausgehen. 

Nachfolgende Schutzkonzeption kann nicht die Bedürfnisse anderer Verfahrensbereiche (z.B. 

Eingriffsplanung, Bauleitplanung) abdecken. Kommunale und andere Planungsträger müssen 

zur Verbesserung der notwendigen Rechtssicherheit ihrer Planungen die notwendigen 

ergänzenden Abklärungen vornehmen.  
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2 Angaben zum FFH-Objekt 

2.1 Im Objekt vorkommende Fledermausarten 

In der Trafostation Kleingölitz (F21b, Artenschutzturm) ist die Mopsfledermaus nachgewiesen. 

Bezüglich der Biologie dieser Art ist Folgendes anzumerken: 

Die Mopsfledermaus ist eine der mittelgroßen heimischen Fledermäuse. Die Bestände der Art 

erlebten in den 1950er und 1960er Jahren einen starken Einbruch. Die Ursachen hierfür waren 

vielfältig, wie z.B. die Quartiervernichtung durch intensivierte Forstwirtschaft wie die 

Verringerung des Totholzanteils und die Entnahme von stehendem Totholz, Uniformierung der 

Landschaft oder das Einbringen toxischer Substanzen in den Naturhaushalt. In den 1980er 

Jahren setzte ein starker positiver Bestandstrend ein, der allerdings nur bis zirka 2000 anhielt 

und seitdem stagniert. 

Kleine Hufeisennasen halten von November bis März Winterschlaf in Höhlen, Stollen u. ä. 

unterirdischen Quartieren. Beobachtungen in oberirdischen Quartieren sind bekannt, 

allerdings eine Ausnahme. Mopsfledermäuse erscheinen erst bei winterlicher Witterung in den 

Winterquartieren und verlassen diese in wärmeren Witterungsperioden zeitweilig. 

Ab April sammeln sich die Weibchen einer lokalen/regionalen Population im 

Wochenstubenquartier. In Thüringen verteilen sich die Wochenstubenquartiere zu etwa 

gleichen Anteilen auf Waldhabitate und Siedlungsräume. Als Wochenstubenquartiere für die 

Weibchen und Sommerquartiere für die Männchen werden Spalten an Bäumen (z. B. 

abstehende Borke, Astabrisse, o. ä.) oder Fensterläden, Rollladenkästen oder 

Fassadenhohlräume an Gebäuden genutzt. Die Nutzung von Brückenspalten und 

Fledermauskästen ist ebenfalls bekannt. Gerade im Wald stellt die ĂVergªnglichkeitñ / nur 

kurze Nutzbarkeit dieser natürlichen Strukturen (Baumhöhlen bleiben i.d.R deutlich länger 

erhalten und somit nutzbar, als abstehende Borke) ein Problem dar, dass nur gelöst werden 

kann, indem der Anteil von stehendem Totholz deutlich erhöht wird. 

Die Jagdgebiete der Mopsfledermaus liegen meist in geringer Entfernung zu den 

Wochenstuben (meist bis zu 4,5 km). Allerdings nutzen Mopsfledermäuse bis zu zehn 

unterschiedliche Jagdgebiete in einer Nacht. Telemetrieuntersuchungen der Art in Thüringen 

dokumentieren sowohl eine Nutzung von Wald als auch von Offenland. Besonders häufig 

konnte die Art bei der Jagd entlang von leitlinienartigen Strukturen wie Gehölzstreifen, Alleen 

oder kleinen Fließgewässern beobachtet werden. Wie bei vielen anderen Fledermausarten 

stellen Vegetationslücken, die über die Reichweite des Rufechos hinausgehen, Barrieren dar, 

die kaum ¿berwunden werden kºnnen. Die ĂverkehrsmªÇige ErschlieÇungñ des 

Lebensraumes ist daher ein wesentliches Infrastrukturmerkmal für das Entwicklungspotenzial 

eines Wochenstubenquartiers. 
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2.2 Ökologische Erfordernisse der Fledermausarten 

Die ökologischen Erfordernisse der Population des Mausohrs im FFH-Objekt unterteilen sich 

in die inaktive (Winterschlaf) und die aktive Phase (Wanderung in den Sommerlebensraum, 

Wochenstube, Jagdgebiete, Wanderung in die Paarungsgebiete, Wanderung in den 

Winterlebensraum) und lassen sich in folgende Bereiche und Erfordernisse untergliedern: 

a)  Funktionale Abhängigkeiten und Erfordernisse im Umfeld (10 km Radius) des 

FFH-Objektes  

¶ Populationsaustausch mit benachbarten Kolonien 

¶ Erreichbarkeit und Nutzbarkeit überregionaler Wanderrouten (und Winterquartiere) 

¶ Erreichbarkeit langfristig nutzbarer Jagdgebiete ausreichender Größe und Qualität 

¶ langfristig nutzbares und ausreichendes Quartierangebot im Aktionsradius der 

Population 

¶ ausreichend dimensionierte leitlinienreiche Flugkorridore 

b)  Funktionale Abhängigkeiten und Erfordernisse im Nahfeld (3 km Radius) des 

FFH-Objektes  

¶ Ausprägung des Quartierumfeldes  

¶ Ausprägung und Durchgängigkeit von Flugrouten und Leitlinien im Nahfeld 

¶ Jagdgebiete im Nahfeld 

c)  Funktionale Abhängigkeiten und Erfordernisse des Quartierbereiches des 

FFH-Objektes 

¶ Eigentums- und Nutzungsverhältnisse 

¶ Bauliche Ausformung und ĂRequisitenñ 

¶ Nutzungsweise des Objekts durch die Population 

¶ derzeit wirkende Zustandssichernde Mechanismen 

Aus Gründen der Praktikabilität beschränken sich in dieser Planung die Betrachtungen des 

Umfelds auf einen Radius von 10 km, die des Nahfelds auf 3 km. 

Die ökologischen Erfordernisse der inaktiven Phase können im Rahmen dieser Planung nicht 

ausreichend abgeleitet werden. Es ist davon auszugehen, dass diesen durch die Bereitstellung 

eines geeigneten Quartierangebots im Nahfeld des Objektes und durch die Erreichbarkeit und 

Ausprägung der überregionalen Wanderrouten und die Vernetzung der langfristig nutzbaren 

Jagdgebiete Rechnung getragen werden kann. 
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2.3 Gebietsbeschreibung 

Die Beschreibung des Objekts und seiner Umgebung beruht auf dem Kenntnisstand von 

August 2016. Sie und die aus der Zustandsanalyse abgeleitete Schutzkonzeption dienen der 

Untersetzung des Erhaltungszieles. 

2.3.1 Quartierbereich des FFH-Objektes 

Zum Quartierbereich der Lebensstätte der Trafostation in Kleingölitz (Artenschutzturm) 

gehören diejenigen Teile des Baukörpers und der umliegenden Grundflächen, die notwendig 

und geeignet sind, den Fledermäusen einen störungsfreien Aufenthalt an den Hangplätzen 

und ungehinderten Zu- / Abflug von / zu den Hangplätzen zu gewährleisten. An der Südseite 

der Trafostation wurden zwei Beton-Flachkästen angebracht. Diese Kästen werden von den 

Mopsfledermäusen als Hangplätze genutzt. Außerdem sind Bereiche für Aus- und Einflug, 

sowie die vermittelnden Vegetationsbrücken außerhalb des Gebäudes wichtige Bestandteile 

der Lebensstätte der Art. Zu beachten ist, dass bei der Mopsfledermaus alle von der lokalen 

Population in Kleingölitz genutzten Quartiere und Quartierbereiche einzubeziehen sind, soweit 

eine funktionale Abhängigkeit (z.B. regelmäßige Nutzung) bekannt oder wahrscheinlich ist. 

Eine derzeitige Nutzung von anderen Gebäuden in Kleingölitz ist momentan nicht bekannt. Es 

ist allerdings nicht auszuschließen, dass Einzeltiere weitere Quartiere in der Umgebung 

nutzen, zumal mehrere potentielle Ausweichquartiere vorhanden sind. Die nächsten Quartiere, 

die ebenfalls von Mopsfledermäusen genutzt werden, sind Fledermauskästen, die an der 

Trafostation in Großgölitz angebracht wurden. In beiden Quartieren sind die Mopsfledermäuse 

nicht während der gesamten Sommermonate anwesend, sondern nur zeitweise. Oft sind die 

Tiere wochenlang abwesend. Dies lässt darauf schließen, dass ein bis mehre 

Ausweichquartiere vorhanden sind. Ob ein Austausch mit benachbarten Kolonien stattfindet, 

wurde nicht untersucht. Bekannte Winterquartiere, die von der Art genutzt werden, sind der 

Bärenkeller in Bad Blankenburg sowie Stollen in Leutznitz. 

Eigentums- und Nutzungsverhältnisse, Schutzstatus: 

Tab. 1: Eigentums- und Nutzungsverhältnisse, Schutzstatus 

Eigentümer ¶ Stadt Bad Blankenburg 

Nutzer ¶ Fachgruppe Ornithologie & Artenschutz ĂUnteres Schwarzatalñ im Kultur-
bund e.V. 

Nutzung ¶ Keine wirtschaftliche Nutzung mehr, Station steht leer 

Schutzstatus ¶ Gem. §§ 26 a bis c ThürNatG FFH-Punktobjekt Fledermäuse (Thür.-Nr. 21), 
seit Juni 2007 als Besonderes Schutzgebiet im Sinne der ThürNEzVO aus-
gewiesen. 
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Störung/ 
Vorbelastungen 

¶ Keine Störungen bekannt. Die Station ist jedoch sanierungsbedürftig. 

Bauliche Ausformung: 

Tab. 2: Bauliche Ausformung 

Bauzustand ¶ Sanierungsbedürftig. 

¶ Das Gebäude soll grundsaniert werden.  

Beleuchtung ¶ In bzw. an der Station ist keine Beleuchtung vorhanden.  

Zugang ¶ Die genutzten Fledermauskästen befinden sich an der Südseite der Station 
an der Außenwand. 

Nutzung des Objekts durch die Population 

Tab. 3: Nutzung des Objekts durch die Population 

Flugrouten ¶ Abflüge nach Osten in den Dorfkern konnten beobachtet werden. Nur die 
direkte Abflugsrichtung ist bekannt.  

Ein- und Ausflüge ¶ An der Südseite der Trafostation wurden Betonkästen angebracht wur-
den. Die Tiere hängen im Spalt zwischen Kasten und Wand. Der Spalt ist 
nach unten hin geöffnet. 

Hangplätze ¶ An der Südseite der Trafostation wurden Betonkästen angebracht wur-
den. Die Tiere hängen im Spalt zwischen Kasten und Wand. 

notwendige 
Komponenten 

¶ Hecken und Gehölze im direkten Umfeld der Trafostation, die den Tieren 
als Leitstrukturen dienen. 

zeitliches 
Nutzungsverhalten 

¶ Ankunft: ab Mitte März 

¶ Abzug: bis Anfang November  

¶ Geburten: Anfang bis Mitte Juni 

¶ Ausweichquartiere oder Austausch mit anderen Kolonien nicht bekannt. 
Ausweichquartiere müssen vorhanden sein. 
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Abb.1 a und b: Front- und Rückansicht der Trafostation in Kleingölitz. Die Lage der von den Mopsfledermäusen genutzten Quartiere ist gelb umrandet.  



Managementplan  FFH-Objekt 5233-302  Trafostation Kleingölitz 

 

17 

Derzeit wirkende zustandssichernde Mechanismen 

Tab. 4: Zustandssichernde Maßnahmen 

Kommunikation Behörde / Eigentümer durch Quartierbetreuer 

Bestandskontrolle nach VILM-Kriterien 

Quartierbetreuung durch Quartierbetreuer 

Monitoring Objekt ist im landesweiten Monitoring-Programm 

Maßnahmenbetreuung durch Quartierbetreuer 

Erläuterung: 

Das Artenhilfsprogramm Fledermäuse wird in Thüringen von der Koordinationsstelle für 

Fledermausschutz betreut. U.a. führt sie im Zusammenwirken mit dem ehrenamtlichen 

Fledermausschutz (Interessengemeinschaft Fledermausschutz und -forschung in Thüringen - 

IFT e.V.) langfristige Programme zur Quartier- und Bestandsbetreuung sowie zum 

Artenmonitoring durch. Bedeutende Quartiere haben namentlich benannte Quartierbetreuer. 

Diese halten den Kontakt mit dem Quartiereigentümer und den Behörden, unterstützen, 

vermitteln und betreuen und übernehmen Aufgaben im Bereich der Bestandskontrolle und des 

Monitorings. 

2.3.2 Nahfeld des FFH-Objektes 

Als Nahfeld des Objektes gelten diejenigen Geländeabschnitte, bei denen sich ein direkter 

kausaler Nutzungsbezug zum Quartierbereich ableiten lässt. Aus praktischen Gründen wird 

es hier auf einen Radius von ca. 3 km begrenzt.  

Die Ausprägung des Quartiernahfeldes wird bestimmt durch die Lage des Objekts am 

westlichen Rand von Kleingölitz, einem Ort mit geringer, lockerer Wohnbebauung ohne 

größere Verdichtung. Die Trafostation befindet sich wenige Meter nordöstlich der Kirche 

Kleingölitz (Einzelobjekt F 21 a) und ist von Grünland, Obstwiesen und lockeren 

Baumbeständen umgeben. Sie weist eine gute Anbindung an ein südwestlich gelegenes 

kleines Waldgebiet zwischen Kleingölitz und Watzdorf bzw. Böhlscheiben auf. Etwa 75 Meter 

nördlich der Trafostation beginnt das FFH-Gebiet ĂMuschelkalk-Landschaft westlich 

Rudolstadtñ (5233-304). Etwa 2,2 km südlich der Station beginnt das FFH-Gebiet ĂSchwarzatal 

ab Goldisthal mit Zuflüssenñ (5333-301); 2,5 km südöstlich beginnt das FFH-Gebiet ĂNSG 

Schwarzatalñ (5333-302). Jagdgebiete im Nahfeld der Kolonie (Erstjagdgebiete nach Ausflug 

oder kurz nach der Jungtiergeburt) liegen vermutlich in den die aufgelisteten FFH-Gebiete. 
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Ebenfalls genutzten vermutlich die am Weg zu den Jagdgebieten liegenden baum- und 

buschreichen Vegetationsbereiche. 

Östlich der Trafostation gelegen befinden sich zwei kleine Teichanlagen in etwa 50 bzw. 270 

Metern Entfernung. Am weiter von der Station gelegenen Teich konnten Rufe der 

Mopsfledermaus aufgezeichet werden. Ebenfalls etwa 50 m östlich der Kirche fließt die Rinne.  

Als Flugrouten und Leitlinien dienen im Nahfeld hauptsächlich wegbegleitende Pflanzungen, 

die zu den Jagdgebieten vermitteln. In Abb. 2 sind Flugrouten exemplarisch dargestellt mit der 

Absicht je eine wahrscheinliche Route zu den wesentlichen Ressourcen der Population 

aufzuzeigen. 

Vorbelastungen 

Die Kreisstraße 120 verläuft in West-Ost-Richtung etwa 75 m nördlich vom Quartier entfernt 

entlang und quer durch das in unmittelbarer Nähe gelegene FFH-Gebiet ĂMuschelkalk-

Landschaft westlich Rudolstadtñ, in welchem sich vermutlich Jagdgebiete der Mopsfledermaus 

befinden. Sie stellt somit ein Hindernis für die Fledermäuse dar, die vom Quartier aus Richtung 

Norden in die angrenzenden Waldgebiete fliegen. Etwa 1,1 km südlich der Station verläuft die 

B88. Auch wenn Mopsfledermäuse den freien Luftraum nicht so niedrig queren wie z. B. die 

Kleine Hufeisennase, kann es trotzdem zu Kollisionen mit dem fließenden Verkehr kommen. 
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Abb.2: Darstellung des direkten Umfeldes der Wochenstube in der Trafostation in Kleingölitz. 
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2.3.3 Umfeld des Objektes 

Als Umfeld des Objekts gelten die Geländeausprägungen, denen funktional eine Bedeutung 

zur Einhaltung ökologischer Erfordernisse der Mopsfledermauspopulation des Objektes 

zuzuweisen ist. Das Umfeld wird hier aus praktischen Erwägungen auf einen Radius von 10 

km um das Objekt begrenzt. 

Folgende ökologischen Erfordernisse sind ableitbar: 

a) Populationsaustausch 

Innerhalb des Betrachtungsraumes existieren nur wenige Nachweise von 

Fortpflanzungsquartieren der Mopsfledermaus. Hinweise auf Wochenstubenquartiere bzw. 

Sommerquartiere gibt es aus Remda, Watzdorf oder Diettrichshütte. Über einen Austausch 

zwischen diesen Populationen liegen keine Erkenntnisse vor. Winterquartiere, die von 

Mopsfledermäusen genutzt werden, gibt es im Umfeld mehrere, wie beispielsweise Stollen bei 

Allendorf oder Wittmannsgereuth, oder Keller in Königsee oder Sundremda. Allerdings findet 

man in diesen meist nur ein oder zwei Individuen dieser Art. Ein Populationsaustausch wird 

angenommen, Untersuchungen dahingehend wurden allerdings noch nicht durchgeführt. 

b) überregionale Wanderrouten 

Als überregionale Wanderrouten dienen die Flusstäler der Schwarza und der Saale, die dann 

zu anderen Flusssystemen vermitteln.  

c) Nahrungsräume 

Als wesentliche Jagdgebiete (Hauptjagdgebiete) zählen vermutlich die umliegenden FFH-

Gebiete ĂMuschelkalk-Landschaft westlich Rudolstadtñ im Norden von Kleingºlitz, ñNSG 

Schenkenbergóñ s¿dºstlich von Kleingºlitz sowie das südlich gelegene FFH-Gebiet 

ĂSchwarzatal ab Goldisthal mit Zufl¿ssenñ. 

d) Lebensstätten der Population 

Aktuelle Ausweichquartiere der Population der Mopsfledermaus in Kleingölitz sind nicht 

bekannt. Als potentielles Ausweichquartier steht die Trafostation in Großgölitz zur Verfügung, 

der momentan ebenfalls von Mopsfledermäusen genutzt wird. Allerdings ist nicht bekannt, ob 

sich diese beiden Wochenstuben austauschen; eine gleichzeitige Nutzung beider 

Trafostationen ist bekannt. Durch quartierschaffende Maßnahmen, könnten weitere 

Trafostationen in anderen Dörfern oder von Jagdkanzeln oder Jagdhütten in den umliegenden 

Wäldern vorzugsweise in der Nähe der genutzten Jagdgebiete und der Bewegungskorridore 

der Population nutzbar gemacht werden. 
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Abb.3: Wochenstube (Trafostation Kleingölitz) mit 10 km-Umkreis, sowie potentielle Ausweich- und Winterquartiere und Jagdgebiete. 


